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REPUBLIK ÖSTERREICH 
DER BUNDESMINISTER 

FÜR WIRTSCHAFTLICHE ANGELEGENHEITEN 
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In Beantwortung der schriftlichen pa~lamentarischen Anfrage Nr. 
I 

4320/J betreffend Schließungstatbest~nd für Großmärkte, die ohne 

Genehmigung betrieben werden, welche Idie Abgeordheten Haigermo­

ser, Eigruber und Motter am 4. DktobJr 1989 an mich richteten, 

beehre ich mich wie folgt Stellung zu nehmen: 

Zu den Punkten " 2 und 4 der Anfrage: 

Aus aktuellem Anlaß habe ich das meinem Ressort kompetenzmäßig 

z~geordnete Referat, für den gewerblichen Rechtsschutz, welches 

aufgrund der Bestimmungen des Bundesministeriengesetzes fUr das 

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 19S4'(UWG), das die 

Gru~dlage für ein gerichtliches Wettbewerbsverfahren enthält, 

zuständig ist, beauftragt, LHsungsvorschläge für die Schließungs­

tatbestände für Großmärkte zu prüfen. Oa aber die hier in Be­

tracht kommenden Teile durch die Gerichte vollzogen werden, kann 

dies nur im engen Zusammenwirken mit dem Bundesministerium fUr 

Justiz erfolgen. Selbstverständlich bin ich gerne bereit, die 

unterfertigten Abgeordneten nach Abschluß dieser überprUfung vom 

Ergebnis in Kenntnis zu setzen. 
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Zu Punkt 3 der Anfrage: 

Im Bereich der Hoheitsverwaltung bestehen insbesondere im Hin~ 

blick auf die Judikatur des Verfassungsgerichtshofes zum Grund­

recht der Erwerbsfreiheit praktisch keine direkt wirkenden Mög­

lichkeiten, die Nahversorgung sichern zu helfen. Das typisch 

gewerberechtliche Instrument der BedarfsprUfung hätte kaum Aus­

sicht, ein GesetzesprUfungsverfahren vor dem Verfassungsge­

richtshof zu Uberstehen, wenn man es fUr die BegrUndung von Han­

delsgewerbeberechtigungen einfUhren wollte. 

Hingegen hat der Verfassungsgerichtshof mit seiner Judikatur zu 

den landesrecht lichen Aaumordnungs- bzw. Bauvorschriften einen 

Weg gewiesen, wie mit dem landesrecht lichen Raumordnungsinstru-

msnt~r!um ~!nmr ausufernosn Entwicklung bei Einkaufszentren be­
gegnet werden kann. 

Solchen landesrecht lichen Vorschriften kann die Gewerbeordnung 

19?3 auch UnterstUtzung geben. Von Bedeutung ist hier insbeson­

dere § ?? Abs.1 GewO 19?3 idFd Gewerberechtsnovelle 1988. Danach 

darf eine gewerbliche Betriebsanlage nicht fUr einen Standort 

genehmigt werden, in dem das Errichten und Betreiberi der Betriebs­

anlage zum Zeitpunkt der Entscheidung Uber den Genehmigungsantrag 

verboten ist. Verbieten also generelle Aaumordnungs- bzw. Bau­

vorschriften (z.B. Flächenwidmungsplänelauf bestimmten Flächen 

die Errichtung von Einkaufszentren bzw. lassen solche Vorschrif­

ten die Errichtung von Einkaufszentren nur auf hiefUr eigens 

gewidmeten Flächen zu, so hat die Gewerbebehörde das Ansuchen um 

die 8etriebsanlagengenehmigung fUr ein Einkaufsz~ntrum atif einer 

nicht dafUr gewidmeten Fläche ohne weitere Ermittlungen abzuwei-

sen. 
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